
Zeitschrift: Schweizer Schule

Herausgeber: Christlicher Lehrer- und Erzieherverein der Schweiz

Band: 78 (1991)

Heft: 3

Werbung

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 18.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


liehe ist von keiner Seite kritisiert worden.
Es überzeugt denn auch durch die
umfassenden Abklärungen und die daraus
gewonnenen Schlüsse. Fur das Obergericht
besteht daher kein Grund, davon abzuweichen.

Dem vorliegenden Entscheid ist
deshalb die gutachterliche Feststellung
zugrundezulegen, wonach die Bildungs-
t'ahigkeit von S.B. zwar einen Grenzfall
darstellt, das Madchen aber angesichts der
stetigen Fortschritte in den schulischen Fertigkeiten

ohne Anzeichen einer
Uberforderung zurzeit schulbildungsfahig ist.

Nach dem angefochtenen Entscheid hätte
S.B. der Heilpadagogischen Schule B.
zugewiesen werden sollen. Diese Schule
unterrichtet indessen praktischbildungsfähige
Kinder. Sie vermittelt somit eine Schulung,
die den Bildungsfähigkeiten des Mädchens
nicht angepasst ist. Der Zuweisungsentscheid

steht daher mit dem Sonderschu¬

lungsgrundsatz der Richtlinien des
Erziehungsrats über die Anordnung der
Sonderschulung nicht in Einklang. Da diese
Bestimmung Art. 52 Abs.l SchG konkretisiert,
ist der angefochtene Entscheid auch mit
dieser schulgesetzlichen Vorschrift
unvereinbar. Das ergäbe sich im übrigen auch
aus deren unmittelbarer Anwendung, wurde

doch das schulbildungsfahige Madchen
durch den Unterricht fur Praktischbildungs-
fahige nicht darin gefordert, nach dem Mass
seiner Möglichkeiten an der Gemeinschaft
und an der Gesellschaft teilzuhaben. Die
Beschwerde erweist sich daher als begründet

und ist gutzuheissen.

Der angefochtene Rekursentscheid des
Erziehungsrats und der Zuweisungs-
beschluss des Stadtschulrats sind demzufolge

aufzuheben (Entscheid des
Obergerichts des Kantons Schaffhausen vom
16. März 1990).

Wenig Platz? Kein
Problem mit GTSM-
Spielplatzgeräten!
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Tennistische • GTSM-Freilandspiele
• GTSM-Sicherheitsmaterial
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KINDERGARTNERINNENSEMINAR
AMRISWIL KSA

Unser Seminar ist im Aufbau begriffen

Zusammen mit einer neuen Fuhrungsstruktur
(Teamleitung) ergeben sich faszinierende Möglichkeiten

zur Innovation

Eine sehr gesprachsbereite Aufsichtskommission
ist unsere vorgesetzte Stelle

Auf das kommende Schuljahr (Beginn 12 August
1991) suchen wir noch engagierte lern- und
lehrfreudige Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die den
Wunsch haben, mitzugestalten und mitzutragen,
die ein Seminar sehen als Ort fur Lehren, Lernen
und Begegnung

Wenn Sie neben den erwähnten Eigenschaften
und Motivationen auch noch die fur eine
Lehrstelle üblich fachliche Qualifikationen mitbringen,
freuen wir uns sehr über Ihre Bewerbung

Wir suchen

1 Deutschlehrerin für 20 Lektionen
ab 1992 24 Lektionen

1 Werklehrerln für 20 Lektionen

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis Ende Marz
mit allen wesentlichen Unterlagen an die

KSA-Teamleitung ad interim
z Hd D Fratton/D Egli Meier
Kirchstrasse 22c, 8580 Amriswil

Wir stehen Ihnen fur weitere Fragen und
Auskünfte gerne zur Verfugung (Tel 071-67 5070)

Kirchstrasse, 8580 Amriswil, Tel. 071-675070

Schulgemeinde
Niederurnen GL

Fur das neue Schuljahr (Beginn
12 8 91) suchen wir an die Unterstufe
unserer Primarschule

1 Lehrkraft für 1 ./2. Klasse (Teiipensum)

Anmeldungen sind bis 15 2 1991 zu
richten an den Schulprasidenten
Rene Kern, Espenstrasse 4a
8867 Niederurnen
Tel G 058-212727, P058-212762

Der Schulrat

KANTON

URI Schul rat
Silenen

Silenen ist eine aufstrebende Gemeinde
Fur unsere beiden schulfreundlichen
Dorfer Silenen und Amsteg suchen wir
auf Beginn des Schuljahres 1991/92

4 Primarlehrer/innen

fur die 4 und 5 Klasse in Silenen und
1 5 /6 Klasse in Amsteg
5-Tage-Woche

Es erwartet Sie ein aufgeschlossenes,
kollegiales Lehrerteam Event können
die Stellen auch in Teilpensum aufgeteilt
werden

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen

richten Sie bitte bis 10 Marz an den
Schulratsprasidenten Peter Muller,
Neugaden, 6473 Silenen, Tel 044-64633

ALBULATAL
Schulgemeinschaft Inner-Belfort
Die Schulgemeinschaft Inner-Belfort
sucht auf Beginn des Schuljahres
1991/92

1 Reallehrer/in oder

1 Primarlehrer/in

Bewerber/innen mögen sich bitte mit
den üblichen Unterlagen melden bis
zum 9 Marz bei
Schulprasident Renato Laim,
7492Alvaneu-Dorf,Tel 081-721502

041-419191
die direkte Nummer

für Ihre Inserate
in der »schweizer schule»
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